
Beitragsordnung des Judoverein Urbach e.V.    Stand: 01.04.2010 
 
 
Beitritt 
 
Mitglied kann jede natürliche Person werden. Der Aufnahmeantrag muss schriftlich erfolgen. 
 
Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter.  
 
Mit der Anmeldung erkennt das Mitglied die Bestimmungen der Vereinssatzung an.  
Die Satzung kann beim Vorstand eingesehen werden.  
 
Interessiert dürfen bis zu dreimal kostenlos am Training teilnehmen. 
 
Als Gäste zählen Trainingsteilnehmer die gelegentlich am Training teilnehmen. Sie müssen 
bei einem anderen Verein einer entsprechenden Sportart Mitglied sein.  
Bei einer Teilnahme von mehr als 10 Trainingseinheiten/Jahr muss ein Vereinsbeitritt zum 
Judoverein Urbach erfolgen. 
 
 
Beitrag 
 
Der Mitgliederjahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung beschlossen.  
 
Der reguläre Jahresbeitrag für volljährige Mitglieder  wurde auf  100,- €  festgesetzt. 
 
Der ermäßigte Jahresbeitrag für volljährige Mitglieder (Schüler und Studenten)  
beträgt 80,- €.  
 
Der reguläre Jahresbeitrag für minderjährige Mitglieder (bis zum 18. Lebensjahr)  
beträgt 50,- €. Ab 2011 wird der Beitrag auf 80,- € angehoben. 
 
Bei mehreren Mitgliedern aus einer Familie beträgt der Beitrag  
für das zweite Mitglied 25,- € und für jedes weitere Mitglied ebenfalls  25,- €.  
An erster Stelle steht das Familienmitglied mit dem höchsten Mitgliedsbeitrag.  
 
Der Beitrag für passive Mitglieder, für Zivil- und Wehrdienstleistende (zum Stichtag 
1.März) beträgt 25,- €.  
 
Bei einem Beitritt nach dem 1.Juli des Beitrittsjahres beträgt der Beitrag jeweils die Hälfte der 
oben angegebenen Beträge.  
Der Mindestbeitrag ist jedoch  25,- €  hoch.  
 
Der Beitrag muss jährlich bis spätestens 1. März auf das Vereinskonto Nr. 5118784 bei der 
Kreissparkasse Waiblingen BLZ 60250010 überwiesen werden.  
Bei Mitgliedern mit Einzugsermächtigungen wird der Beitrag am Anfang des jeweiligen 
Jahres abgebucht. 
 
Der Beitrag ist auch bei Nichtteilnahme am Training bis zu einem möglichen Austritt zu 
bezahlen.  
 



Zusatz für Mitglieder der Kendoabteilung: 
 
Die Mitglieder der Kendoabteilung müssen zusätzlich zum Vereinsbeitrag einen Anteil an der 
Jahressichtmarke des WJV e. V. von  18,- €  bezahlen. 
 
 
Zusatz für Inhaber des Urbacher Sozialpasses (gem. HV-Beschluss 2008): 
 
Der Jahresbeitrag für volljährige Mitglieder beträgt anstatt 100,- € nur 80,- €. 
 
Der ermäßigte Jahresbeitrag für volljährige Mitglieder (Schüler und Studenten)  
Beträgt regulär 80,- €.  
 
Der Jahresbeitrag für minderjährige Mitglieder (bis zum 18. Lebensjahr)  
beträgt anstatt 50,- € nur 25,- €. Ab 2011 wird der Beitrag auf 50,- € angehoben. 
 
Bei mehreren Mitgliedern aus einer Familie beträgt der Beitrag  
für das zweite Mitglied 25,- € und für jedes weitere Mitglied ebenfalls  25,- €.  
An erster Stelle steht das Familienmitglied mit dem höchsten Mitgliedsbeitrag.  
 
Bei Schnupperkursen oder ähnlichen Veranstaltungen halbierter Beitrag. 
 
 
Arbeitsdienst 
 
Für Arbeiten für den JVU wird eine Unkostenerstattung von  3,- €  pro Stunde auf den Beitrag 
des folgenden Kalenderjahres angerechnet.  
 
Die Arbeitszeiten müssen vom Vorstand bestätigt und anerkannt werden. 
Der Nachweis obliegt dem jeweiligen Vereinsmitglied selbst und der Antrag auf 
Beitragsverringerung muss selbstständig oder über die Vereinsabteilung erfolgen. 
  
Der Mindestbeitrag ist jedoch  25,- €  hoch. 
 
 
Hinweis zu den Überweisungsmodalitäten: 
 
Erfolgt die Überweisung des Mitgliedsbeitrags nicht bis zum 01.03. des jeweiligen Jahres, 
wird vom Verein eine Mahngebühr von 10,- EUR erhoben! 
Ausgenommen sind hiervon natürlich Mitglieder die zu einem späteren Zeitpunkt im 
jeweiligen Jahr dem Verein beitreten. Hier greift die Regelung ab dem folge Jahr. 
 
 
Austritt 
 
Gemäß der Vereinssatzung ist der Austritt dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären.  
Er ist unter Einhaltung einer Frist von einem Monat und nur zum Jahresende zulässig. 
 
 
 
 



Übersicht zu weiteren Kosten:       Stand: 01.04.2010 
 
 
Kosten für Gürtelprüfungen (Judo) 
 
Gürtelprüfung (Anfänger)    30,- EUR (mit Gürtel) 
 
Gürtelprüfung (weitere Kyu-Grade)   25,- EUR (mit Gürtel) 
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